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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1997

Norm

ASVG §131

ASVG §133 Abs5

KAG §1 Abs1

Rechtssatz

Auch ein im Ausland be2ndliches Krankenhaus (hier: USA) ist als Krankenanstalt anzusehen; die an einer Patientin

erbrachten Leistungen dienen sowohl der Feststellung und Überwachung des Gesundheitszustandes als auch der

Besserung und Heilung ihrer Krankheit (§ 1 Abs 1 KAG). Die erbrachten Leistungen entsprechen den in § 133 Abs 5

ASVG genannten, weshalb für die Zeit der Anstaltsp?ege kein Anspruch auf Leistungen der Krankenbehandlung

besteht.
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Auch; Beisatz: Hier: Schweiz. (T1)
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